
 
Satzung der Stadt Castrop-Rauxel zur Beitragserhebung für die Nutzung  
außerunterrichtlicher Angebote der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich 
vom 27.02.2020 
 
 
Auf Grund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Ziffer f und 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), der §§ 2, 6 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), des § 9 Abs. 3 Satz 4 des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW-SchulG) vom 
15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2019 (GV. 
NRW. S. 331) in Verbindung mit § 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern – Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 426), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26.02.2019 (GV. NRW. S. 151) sowie der §§ 2, 32 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.10.2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
11.07.2019 (BGBI. I S. 1066) hat der Rat der Stadt am 27.02.2020 die folgende Satzung 
beschlossen:  
 
 

§ 1 Beitragserhebung/Teilnahme 
 

(1) Die Stadt Castrop-Rauxel erhebt die für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher 
Angebote der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich nach dem Schulgesetz NRW 
(SchulG) einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.  
 
(2) Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich ist freiwillig.  
 
 

§ 2 Beitragspflichtiger Personenkreis 
 

(1) Elternbeitragspflichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusammenlebt. Lebt das 
Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach 
§ 32 EStG gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistungen 
erhalten, an die Stelle der Eltern.  
 
(3) Mehrere Elternbeitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 



§ 3 Beitragszeitraum 
 

(1) Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme bindet für die Dauer eines Schuljahres. 
Es sind 11 Beiträge für ein Jahr zu entrichten. Der Hauptferienmonat im Sommer bleibt 
beitragsfrei.  
 
(2) Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Offenen Ganztagsschule  
 
nicht berührt. Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Angebotes  
(3) Unterjährige An- und Abmeldungen sind in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Zu- 
und Wegzüge, unvorhersehbare Förder- und Betreuungsbedarfe) möglich.  
 
 

§ 4 Höhe des Elternbeitrages 
 

(1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich Beiträge zu entrichten.  
 
(2) Folgende Beiträge werden erhoben:  
 

Jahreseinkommen Elternbeiträge 

bis 20.000,- € 0,- € 

bis 25.000,- € 20,- € 

bis 30.000,- € 25,- € 

bis 35.000,- € 30,- € 

bis 40.000,- € 35,- € 

bis 45.000,- € 40,- € 

bis 50.000,- € 50,- € 

bis 60.000,- € 60,- € 

bis 70.000,- € 70,- € 

bis 80.000,- € 80,- € 

bis 90.000,- € 90,- € 

bis 100.000,- € 100,- € 

bis 125.000,- € 120,- € 

über 125.000,- € 150,- € 

 
 

 

 
(3) Für die Mittagsverpflegung wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben.  

 
 
 
 
 



§ 5 Einkommen 
 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Eltern und des betreuten Kindes im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes und vergleichbare Einkünfte, die im Ausland erzielt werden. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satz 
1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 
das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld und das 
Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. 
Analog § 10 Absatz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bleibt das Elterngeld bis 
zu einer Höhe von 300,- EUR je Kind, für das Elterngeld gezahlt wird, anrechnungs-frei.  
Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des 
Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu 
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 
Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen abzuziehen.  
 
(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen. Im 
Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rahmen einer zu 
aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte 
laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die 
Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestsetzung des 
Elternbeitrages erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der 
tatsächlichen Veränderung folgt. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer 
erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-setzung wird das tatsächliche Einkommen im 
Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere 
Beitragshöhe, ist diese ab dem 01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen.  



§ 6 Beitragsermäßigung 
 

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die 
Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder, oder nutzen ein 
Angebot im Rahmen der Offene Ganztagsschule oder der Kinder-tagespflege, so 
entfallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die 
Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag 
zu zahlen.  
 
(2) Im Fall des § 2 Satz 3 (Pflegeeltern im Rahmen des § 33 Sozialgesetzbuch VIII) ist 
ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach § 4 dieser Satzung für die zweite 
Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, das nachgewiesene Einkommen ist der ersten 
Einkommensgruppe „Nullgruppe“ zuzuordnen.  
 
(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind 
nicht zuzumuten ist (§ 90 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VIII).  
 
(4) Bezieht ein Beitragspflichtiger Leistungen nach dem SGB II, SGB XII (3. Oder 4. 
Kapitel), Wohngeld, Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), so wird von Ihm für die Zeit dieses 
Leistungsbezuges kein Elternbeitrag gefordert. 
 
 

§ 7 Ermittlung der Beitragshöhe 
 

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen schriftlich 
anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß § 4 dieser Satzung 
ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angabe zur Einkommenshöhe oder 
ohne Vorlage der geforderten Einkommensnach-weise ist der höchste Elternbeitrag zu 
zahlen.  
 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes 
verpflichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für 
die Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die Stadt 
Castrop-Rauxel ist - ungeachtet dieser Verpflichtung - berechtigt, die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Pflichtigen regelmäßig zu überprüfen.  
 
 

§ 8 Beitragsfestsetzung 
 

(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt seitens der Stadt Castrop-Rauxel durch 
Bescheid.  
 
(2) Sind die Bemessungsgrundlagen nicht festzustellen, kann der Elternbeitrag vorläufig 
festgesetzt werden. Die endgültige Festsetzung erfolgt, sobald das 
Festsetzungshindernis beseitigt ist.  
 
(3) Bis zur Bekanntgabe eines neuen Festsetzungsbescheides ist der Elternbei-trag über 
das Schuljahr hinaus zu gleichen Fälligkeitsterminen unverändert zu entrichten.  



§ 9 Fälligkeit, Vollstreckung 
 

(1) Die Elternbeiträge werden jeweils zum 15. Tag des betreffenden Monats fällig.  
 
(2) Für Zwangsmaßnahmen nach dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
 

§ 10 Ordnungswidrigkeit 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) handelt, wer nach dieser Satzung beitragspflichtig ist, aber 
entgegen § 7 dieser Satzung vorsätzlich oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- € 
geahndet werden.  
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Castrop-
Rauxel zur Beitragserhebung für die Nutzung außerunterrichtlicher Angebote der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich in der Fassung vom 18.06.2015 außer Kraft.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Elternbeitragssatzung der Stadt Castrop-Rauxel wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:  
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung oder sonstige orts-rechtliche 
Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres seitens ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Castrop-Rauxel, 23.03.2020 
 
 
Rajko Kravanja  
-Bürgermeister- 


